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Einleitung: Reichen die völker- und europarechtlichen
Instrumente aus, um den Terrorismus

im 21. Jahrhundert zu bekämpfen?

Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus steht seit mehreren Jahren im
Zentrum zwischenstaatlicher Kooperationsbestrebungen. Die Tatsache, dass dieses
ursprünglich nationale Phänomen mittlerweile weltweite Dimensionen angenom-
men hat, zwingt die internationale Gemeinschaft, gemeinsam zu handeln. Dement-
sprechend hat sich zunächst auf völker-, später auch auf europarechtlicher Ebene
eine stetig wachsende Zahl von Normen, Institutionen und Aktivitäten entwickelt,
deren Ziel die effektive Bekämpfung des internationalen Terrorismus ist. Stich-
worte wie Anti-Terrorismuskonventionen, UNO- und EU-Terrorlisten, Sanktionen
des UN-Sicherheitsrates, Unterbindung der Finanzströme, Suche nach einer
einheitlichen Terrorismusdefinition oder die Gründung des Europäischen Zen-
trums zur Terrorismusbekämpfung, genügen, um die Bedeutung des Themas zu
skizzieren.

Die rechtlichen Instrumente zur Terrorismusbekämpfung sind Gegenstand einer
kaum noch zu übersehenden Zahl von Vorträgen und Veröffentlichungen. Im
Fokus der meisten von ihnen stehen menschenrechtliche Aspekte: Sind gezielte
Tötungen (im Ausland) erlaubt? Wie ist das Guantánamo-Gefangenenlager recht-
lich zu beurteilen? Welche Menschenrechtsprobleme werfen die sog. Terrorlisten
auf? Wird das absolute Folterverbot relativiert? Welche Rolle spielt der Umgang
mit persönlichen Daten? Oder ganz allgemein: Wie sind Freiheit und Sicherheit
gegeneinander abzuwägen? Im Zentrum stehen also zumeist die (negativen)
Folgen der Terrorismusbekämpfung.

Die Ringvorlesung, die das Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht
2015/2016 mit dem Titel „Die Bekämpfung des Terrorismus mit Mitteln des Völker-
und Europarechts“ durchgeführt hat, ergänzte diese wichtige Debatte und analysierte
den Schritt davor. Untersucht werden sollten nicht die – schon intensiv behandel-
ten – negativen Auswirkungen, sondern die – bislang vernachlässigte – Frage nach
der Effektivität der Terrorismusbekämpfung. Namhafte Experten wurden gebeten,
die bestehenden Instrumente in einem bestimmten Bereich aufzuarbeiten und
anschließend der Frage nachzugehen, ob diese geeignet und ausreichend sind, um
das Phänomen des Terrorismus im 21. Jahrhundert zu bekämpfen. Es geht also um
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eine Bestandsaufnahme und um eine Bewertung des geltenden Völker- und
Europarechts.

Um das Thema vollständig aufzuarbeiten, muss zunächst aufgezeigt werden,
welche Formen der moderne internationale Terrorismus angenommen hat. Dem-
entsprechend steht zu Beginn der Beitrag von Joachim Krause zum Thema „Terro-
rismus: Die unterschiedlichen Formen und Varianten in der heutigen Zeit“. Es
folgt ein zweiter Grundlagenbeitrag von Dominik Steiger, der sich mit dem „Rin-
gen um eine rechtliche Definition des Begriffes „Terrorismus“ auf internationaler
Ebene“ befasst. Die folgenden Analysen widmen sich den auf völkerrechtlicher
Ebene entwickelten Instrumenten der Terrorismusbekämpfung: Den Anfang macht
der Beitrag von Christian Walter „Völkerrechtliche Verträge zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus – Aktionismus oder wirksames Instrument?“, der die
multilateralen, vertraglichen Instrumente analysiert. Die unilateralen, institutionel-
len Mechanismen sind das Thema von Stefanie Schmahl, welche die „Maßnahmen
der UNO zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus: Die Rolle des Sicher-
heitsrates und der Generalversammlung“ untersucht. Ob das Völkerstrafrecht
geeignete Instrumente herausgebildet hat, wird von Mark A. Zöller in seinem
Beitrag „Terrorismus als völkerstrafrechtliches Verbrechen“ beantwortet. Eine
Untersuchung der Anwendung der dargestellten völkerrechtlichen Instrumente in
der Praxis nimmt John Beuren vor, der „Die Bekämpfung von Al Qaida, dem sog.
‚Islamischen Staat‘ und Boko Haram“ aufarbeitet und bewertet. Abschließend
analysiert Robert Esser einen weiteren praktischen Aspekt in Form der „Interna-
tionalen und europäischen strafrechtlichen Zusammenarbeit im Bereich der Terro-
rismusbekämpfung: Zum Beitrag von Europol, Eurojust, EuStA und Interpol zur
Europäischen Sicherheitsagenda“, in dem das Zusammenspiel von Völker- und
Europarecht sichtbar wird.

Die von den Autoren gefundenen Ergebnisse sind zum Teil ermutigend, zum
Teil ernüchternd. Einerseits werden einzelne Instrumente im jeweiligen Themen-
bereich als angemessen und ausreichend eingestuft. Andererseits werden aber auch
vielfach die Ohnmacht des Rechts, die Schwierigkeiten der Normentwicklung auf
multilateraler Ebene sowie die Unmöglichkeit herausgearbeitet, mit dem „lang-
samen“ Völker- und Europarecht den sich „schnell“ (weiter-)entwickelnden inter-
nationalen Terrorismus zu bekämpfen. Es bleibt das Fazit, dass noch viel zu tun
ist. Entscheidend sind dabei das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen und
Akteure, die Berücksichtigung interdisziplinärer Erkenntnisse sowie das ständige
Bemühen um eine Fortentwicklung des Rechts.

Der vorliegende Band hätte ohne die tatkräftige Unterstützung der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter Thomas Hoppe und vor allem Katharina Seifert, die alle
Beiträge Korrektur gelesen und an die formellen Vorgaben angepasst haben, nicht
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fertiggestellt werden können. Ihnen gebührt daher großer Dank – genauso wie
Andrea Neisius, die in gewohnt professioneller Art die mühsamen Formatierungs-
arbeiten übernommen hat. Ihnen sowie allen Autoren sei für die gute Zusammen-
arbeit und für die erkenntnis- wie inhaltsreichen Beiträge gedankt!

Kiel, im April 2017 Kerstin Odendahl
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Terrorismus: Die unterschiedlichen Formen
und Varianten in der heutigen Zeit

Von Joachim Krause

Terroristische Anschläge passieren heute fast täglich auf der Welt. Ob in
Syrien, in Frankreich, Belgien, Irak, Afghanistan, in der Türkei, Mali oder in
Libyen – ständig gibt es Meldungen über verheerende Anschläge von radikalen
Gruppen, die für religiöse oder politische Ziele glauben, Menschen ermorden zu
müssen. Das Völkerrecht nimmt sich seit vielen Jahren dieser Thematik an, ohne
dass es Wesentliches hat daran ändern können: Die Zahl terroristischer Anschläge
und Angriffe wächst seit Beginn des neuen Jahrhunderts an. Terroristen bewegen
sich außerhalb des Rechts, und sie bekämpfen die Herrschaft des Rechts. Das
Völkerrecht ermöglicht und verbessert aber die Kooperation zwischen den Staaten
im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Ein Problem ist dabei, dass die Begriffe
„Terrorist“ und „Terrorismus“ häufig voluntaristisch gebraucht werden. In Russ-
land und der Türkei ist es heute üblich geworden, dass die Regierung Oppositio-
nelle als Terroristen bezeichnet. Aber auch anderswo ist der Umgang mit beiden
Begriffen nicht immer klar. Um die Bedeutung des Völkerrechts für die Bekämp-
fung des Terrorismus einschätzen zu können, bedarf es daher einer Umschreibung
dessen, was mit dem Begriff „Terrorismus“ assoziiert werden soll.

Der folgende Beitrag befasst sich mit drei Fragenkomplexen: (A.) Was ist
Terrorismus, d.h. was sollte man als Terrorismus bezeichnen, wen sollte man als
Terroristen einstufen? (B.) Welche Varianten des Terrorismus gibt es? Und (C.)
was folgt daraus für das Bemühen, mit Mitteln des Rechts gegen Terrorismus
vorzugehen?

A. Terrorismusdefinitionen

In den Vereinten Nationen ist es bislang nicht gelungen, die Begriffe „Terroris-
mus“ und „Terrorist“ völkerrechtlich einvernehmlich zu definieren.1 Dies hat seine

1 Ausführlich hierzu Dominik Steiger, Das Ringen um eine rechtliche Definition des
Begriffs „Terrorismus“ auf internationaler Ebene (in diesem Band).
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Ursachen in unterschiedlichen Bewertungen jener Bewegungen und Gruppen, die
in der Vergangenheit terroristische Akte begangen haben. Oft war des einen
Terrorist des anderen Freiheitsheld. Besonders in den 1960er und 1970er Jahren
war dieser Widerspruch erkennbar, als noch die Palästinensische Befreiungs-
organisation (PLO) Terroranschläge und Flugzeugentführungen inszenierte, um
auf die Lage der Palästinenser aufmerksam zu machen. Auch heute werden dieje-
nigen Gruppen, die hierzulande als „Terroristen“ eingestuft werden (wie Al-Qaida
oder der sog. Islamische Staat (IS) und andere radikalislamistische Milizen) von
manchen Regierungen im Mittleren Osten durchaus differenzierter gesehen –
zumindest werden sie gerne instrumentalisiert, um andere Rivalen zu schwächen.2

In den Vereinten Nationen ist es trotz aller grundsätzlichen Differenzen ge-
lungen, zumindest terroristische Tatbestände als solche zu benennen.3 Hierzu
gehören Flugzeugentführungen, Bombenanschläge, Selbstmordattentate etc. In den
Sozialwissenschaften ist es prinzipiell leichter, Definitionen zu entwickeln und
anzuwenden. Aber auch hier ist eine Vielzahl von verschiedenen (allerdings auch
oft sich überlappenden) Definitionen auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus
festzustellen. Allerdings finden sich immer wieder einige gemeinsame Elemente,
die bei den meisten Definitionen zu finden sind:

– Terrorismus wird in der Regel als asymmetrische Gewaltstrategie und als
mediale Kommunikationsstrategie begriffen; 

– dabei erfolgen die Vermittlung und Verfolgung politischer Ziele durch die
Anwendung von Gewalt und die Schaffung eines Klimas von Angst und
Schrecken;

– Terroristen agieren aus dem Untergrund heraus, ihre Organisationen haben
nichtstaatlichen Charakter,

– die Ausübung von physischer Gewalt erfolgt in der Regel in nicht-diskrimi-
nierender Weise, d.h. der Tod von Zivilisten wird bewusst in Kauf genom-
men, bzw. ist teilweise das Ziel der Gewalt.4

2 Vgl. u.a. Daniel Byman, Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism, 2005.
3 Dies geschah durch den Erlass sog. „sektoraler Verträge“, die bestimmte Handlungen

verboten. Näher dazu Christian Walter, Terrorism, in: Rüdiger Wolfrum (Hrsg.), The Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, online edition (www.mpepil.com),
Stand: April 2011, Rn. 2, 17; Holger Diener, Terrorismusdefinitionen im Völkerrecht: Be-
stehen und Umfang eines Rechtes auf Selbstverteidigung, 2008, 15 ff.

4 Kristina Eichhorst, Terrorismus – eine schwierige Begriffsbestimmung, in: Institut für
Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (Hrsg.), Jahrbuch Terrorismus 2006, 2007, 21,
22.
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Von staatlichem Terror unterscheidet sich Terrorismus dadurch, dass die Akteu-
re nicht-staatlicher Natur sind. Von politischer Gewalt im Allgemeinen hebt sich
Terrorismus dadurch ab, dass nicht-diskriminierend und heimtückisch vorgegan-
gen wird, egal ob die Opfer Träger staatlicher Autorität sind oder ob es sich um
Unbeteiligte handelt. Zusammen genommen lassen sich die verschiedenen Be-
griffsbestimmungen der Sozialwissenschaften auf die folgende Formel reduzieren:

Terrorismus ist eine asymmetrische Gewaltstrategie nicht-staatlicher Akteure, die aus
dem Untergrund heraus agieren und systematisch versuchen, durch Androhung oder
heimtückische Anwendung von Gewalt eine Gesellschaft in Angst und Schrecken zu
versetzen, um politische oder politisch-religiöse Ziele zu verfolgen (i.d.R. der Umsturz
einer bestehenden politischen Ordnung).5

Terrorismus wird gerne in die Nähe von Guerrillakriegführung und organisier-
ter Kriminalität gebracht, wobei die Unterschiede oft zu verschwimmen scheinen.
Tatsächlich gibt es, was Guerillakriegführung und Terrorismus betrifft, eine
gemeinsame Schnittmenge. Politische Gruppen, die einen Guerillakrieg führen,
nutzen in der Regel auch terroristische Anschläge. Ihre Ambitionen gehen jedoch
weiter: Sie wollen nicht nur eine bestehende Ordnung erschüttern, sie wollen
Territorium kontrollieren. Wer nur terroristische Mittel einsetzt, ist (noch) nicht in
der Lage, Territorium zu kontrollieren und zu halten. Er muss sich darauf be-
schränken, das Denken der Menschen zu beeinflussen.6 Von daher stellen Terro-
rismus und Guerillakriegführung nur unterschiedliche Stufen eines politischen
Kampfes gegen eine bestehende Ordnung dar. Für Terrorismus wie Guerillakrieg-
führung ist eine bestimmte Handlungslogik kennzeichnend: Staatliche Stellen
sollen durch Terrorakte zur Überreaktion veranlasst werden und damit die politi-
sche Gefolgschaft der Terroristen vergrößern helfen.7 Ziel aller terroristische
Mittel einsetzenden nicht-staatlichen Gruppen ist es in der Regel, auf diese Weise
den Weg zur Guerillakriegführung zu ebnen. Das bedeutet: Es gibt nicht „den
Terroristen“ (oder „die Terroristin“), deren Hauptlebensziel es ist, andere Men-
schen durch heimtückische Anschläge aus dem Hinterhalt zu töten. Terrorismus ist

5 Diese Definition folgt weitgehend Eichhorst (Anm. 4), 24; weitere Definitionen
finden sich bei Albert J. Bergesen/Omar Lizardo, International Terrorism and the World-
System, Sociological Theory 22 (2004), 38, 50; Caleb Carr, The Lessons of Terror: A
History of Warfare Against Civilians, London 2006, 6; Bruce Hoffman, Terrorismus – der
unerklärte Krieg, 2001, 56; ders., Inside Terrorism, 1998, 43; Ulrich Schneckener, Trans-
nationaler Terrorismus, 2006, 21; Charles Tilly, Terror, Terrorism, Terrorists, Sociological
Theory 22 (2004), 5; Johannes Urban, Die Bekämpfung des Internationalen Islamistischen
Terrorismus, 2006, 35; Peter Waldmann, Determinanten des Terrorismus, 2001, 32 und 56;
ders., Terrorismus – Provokation der Macht, 2. Aufl. 2005, 15.

6 Vgl. Walter Laqueur, Krieg gegen den Westen. Terrorismus im 21. Jahrhundert, 2004,
353; siehe auch Eichhorst (Anm. 4), 25.

7 Vgl. Eichhorst (Anm. 4), 27.




